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Sachverhalt: 

In der Stadt Gummersbach sind acht Kitas als Familienzentren, davon eines im Verbund 
mit insgesamt drei Einrichtungen,  qualifiziert. 
Mit  Erlass des Ministeriums für Familie,  Kinder, Jugend, Kultur  und Sport des Landes 
Nordrhein-Westfalen  vom  31.  Januar  2013  wurde  die  Stadt  Gummersbach  darüber 
informiert,  dass  im  kommenden  Kindergartenjahr  2013/14  in  Gummersbach  kein 
Familienzentrum ausgebaut wird.

Am  5.  Februar  2007  teilte  das  Ministerium  für  Generationen,  Familie,  Frauen  und 
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen mit, dass geplant sei in Gummersbach neun 
Familienzentren auszubauen. Die Anzahl  ergab sich aus dem Verhältnis  der Kinder in 
Gummersbach  zu allen  Kindern in  Nordrhein-Westfalen.  Für  Gummersbach wurde als 
Ausbauziel 9 Familienzentren genannt.
Am 14. Februar 2012 teilte das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen (MFKJS) mit, dass die Verteilung der Familienzentren im 
Land auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Die Zuteilung erfolge nun nach der Anzahl 
der Kinder unter 7 Jahren in Bedarfsgemeinschaften nach SGB II und nach der Anzahl der 
Schulabgänger  ohne  Abschluss.  Für  Gummersbach  war  das  8.  Familienzentrum 
vorgesehen. Eine Endzahl wurde nicht mehr genannt.
Am 31. Januar 2013 teilte  das MFKJS mit,  dass für das Kindergartenjahr 2013/14 in 
Gummersbach  kein  weiteres  Familienzentrum  ausgebaut  werden  soll.  Auf  Nachfrage 
wurde erläutert, dass es weiterhin politischer Wille sei Kitas in belasteten Kommunen zu 
Familienzentren zu qualifizieren. Eine Entscheidung wo und wann der weitere Ausbau 
erfolge sei für die Zeit ab dem Kindergartenjahr 2014/15 noch nicht getroffen.

Eine Planung über den weiteren Ausbau in Gummersbach wird damit erst nach neuer 
Information aus dem MFKJS an die örtlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe möglich.
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